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1 n- ~'19 der Beilagen zu den stcnDzraphischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. :o ___ i4. März 1972 No. aUf! 

An fra g e 

der Abgeordneten Dr.BLENK, Dr.GRUBEll 
und Genossen 
an die Frau ~undes~inister für Wissenschaft und F6rschung 
betreffend besondere gesetzliche Bestimmungen zur Errichtung 
eineor Studienrichtung "Sozial- und Wirtschaftskunde '(Leohor~ 
amt an höheren Schulen)"; Zusammenhang zwischen "innerer 
Schulreform" und Re10rm de~ einzelnen Studienrichtungen, im 
besonderen im Bereich des Lehramtsstudiums. 

In den Erläuternden Be~erkungen zur Regierungsvorlage 244 der 

Beilagen betreffend das Bundesgesetz über geisteswissenschaft­

liche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen wurde im 

Hinblick auf dieStud~enrichtung "Sozial- und~irtschaftskuride 

(Lehramt an höheren Schulen)" folgendes ausgeführt: 

\ Die Adnahme einer Studicnrichtun~ ° ,.S 0-

z i a 1- u n dW i r t 5 e h a f t s k und e (L e h r-

amt a il h ö her e n S eh u I e n)" (Z. 4) in 
den Kaulögder im vorliegenden Gesetzentwurf 
v.orgesehent?n Studienrichtuilgen ist das Ergebnis 
cln;;;chender Beratungen mit Vertretern der 
Red1tS- und staatswissensdüftlidlenFakultäten 
der Philosophisdlen Fakult:ücn, der Hochsdlul; 
für Welth3ndel und der Hodlsdmle für Sozial­
und Wirtsc!laf tswissenschaften in· Linz (Profes­
so!en-, Assistenten- und Studcntcnvenreter) so-, 
wie Vertretern der höheren Schulen. Bereits im 
Zuge der ersten Bcgutadltung des Gest:tzent-

wurfs wurde der Vorschlag gemadlt, die Voraus­
setzungcn für die Einführung eines UnterridltS­
faches "Sozial- und \Virtschaftskunde" und im 
Zusammenhang damit die Einrimtun<> eines ent­
spred1enden Lehraf.'ltsstudiums zu ;rüfen. (Im 
Zl!8:C der Beratung~ll wurdcn :tuch ver­
~chiedene andere Bezeidlnungen, wie zum Bei­
spiel "Gegenwartskundc" oder "PoEtische BiI-· 
dung", vorgesmlagen~)Als Ergebnis einer im 
März 1970 über den Gegenstand abgehaltenen 
Enquete wurde vom damaligen Bundesmini­
sterium für Unterrimt eine aus Vertretern der 
genannten Personengruppen bestehende Arbeits­
gruppe eingesetzt, dcr die Aufgabe gestellt 
wurde, zu prüfen, ob in den Lehrplänen der 
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'höher~n Sch"ulen und im Zusammenhang damit 
auch in den Lehramtsstudien die derzeit be-, 
stehende Verbindun~ der Sozialkunde mit Ge­
schichte und der ~\rirtsdlaftskunde mit Geo-:' 
graphieaufredltzuerhalten oder die Einrichtung 
eines eigenen Unterrichtsfaches "Sozial- und 
\l7irtschaftskunde" sowie eines eigenen, diesem i 
UnterridHsfadl entSpredlenden Lehramts- i 
studiums anzustrcben sei.' Der Arbeitskreis, in, 
dem die Fächer Gesdlichte, Geographie, Rechts-' 

'wissenschaft, Wirtschaftswissc;nsdlaften, Sozio-' 
logie und Wissensdlaft von der Politik vertreten' 
waren, kam zu der einhelligen Ansidlt, daß im 
Bereidl der Bildung der gesellschaftliche und 
politische Bereich der Realität einsdlließlich 
seiner wirtschaftlidlen und rechtlichen Aspekte 
wesentlidl stärker als bisher Berlid~sid1tigung 
finden müsse. Es wurde unternommen, d;e vor-, 
dringlichsten Lehrinhalte aus diesem Komplex 
zusammenzustellen, wobei zugleich auf die Frage 
Rü~sid1t zu nehmen war, wcldle wissenschaft­
lichen Fächer, ungead1tet der Tatsache, daß 
schon bisher soldle Lehrinhalte in den Unter­
ridltSfädlern Geschichte und Geographie vermit­
telt wurden, bei diesen Aufgaben einen Beitrag 
zu leisten haben. Der Arbeitskreis stellte ein-' 
stimmig fest, daß wirtsdlafdiche, redmwissen-: 
5chaftliche, soziologisdle und politikwissen­
schaftlidle Lchl'illhalte für den Bereich der 
höheren Schulen lehrwiirdig und notwendig 
seien. Dabei sollten überscl1l1eidungen zwischen. 
den vier Teilbereidlen wie auch zwischen diesen 
und benadlbartcll Unterridltsfädlern 'an den 
höheren' Sd1Ulen ve~'mieden werden. Hinsichtlich 
der Lehramtsstudien kam der Arbeitskreis 

mehrheitlich zu der Aufhssung, daß neben 
~~hra!11tSstudien aus Ge~chichte urid Geographie 
f~r d.le genanmen Lehnnhalte eine eigene Stu­
dlennchtung fLir das Lehraint an höheren 
Schulen eingeridHct werden sollte, und empfahl, 
die Kombination dieser Studienridnuno- mit dem 

. ' " LehramtsstudlUll1 aus Gesdlichte oder aus 'Geo-
graphie vorzusehen. 

Vorschläge für die Gestaltung eines entspre­
chenden UnterridltSfaches an den höheren 
Schulen bzw. für die Gestaltung der Studienridl­
tung der: Lehramtsstudien wurden noch nicht 
ausgearbeitet, diese werden vielmehr, ausgehend 
von den von dem gcn:tnntcn Arbeitskreis ausge­
arbeiteten LehrinhalteIl, erst Ztl beraten sein. 

~._J, 

Seite -2-

Es war daher nicht möglich,im vorliegenäeJ'V 
Gesetzentwurf Einzelregelungen für diese St~· 
dienrichtung anzuführen. Der Entwurf be­
schränkt sich darauf. die Studienrichtung "Soiial· 
und Wirtschaftskunde (Lehramt an höheren ' 
Schulen)" im § 2 Abs. 3 zu nennen und in der 
übergangsbestimmung des § 18 Abs.5 die wei­
teren Regclungeridurch ein eigenes Bundesgesetz 
in Aussidlt zu stellen. Die Erlassung eines sölchen: 
Bundesgesetzes wird erst zu dem Zeitpunkt in , 
Betracht kommen können, zu dem zumindest 
ein fertiges Konzept für die Gestaltung eines ent~ 

; sprechenden Unterrid1tSfaches an den höheren 
Sdlulen vorliegt, da die zumindest in absehbarer 

'Zeit zu erwartende Einführung eines soldien 
. Unterrichtes an den höheren Sdmlcn die Vor­

aussetzung für die Einridltüng der cn5spredHm­
den Lehramtsstudien bildet. 

Im Zusammenhang' mit der im vorliegenden 
Gesctuntwurf genannten, jedoch noch nidlt im 
einzelnen geregelten Studienridltung' "Sozial­
und \Virtschaftskunde (Lehramt an höheren 
Sdmlcn)" werden daher im Rahmen der Studien-

. rid1tungeIl "Geschid1te" (Z. 10) und "Geo­
graphie" (Z. 35) die Studienzweige "Gesdlidlte 
(Lehramt an höheren Schulen)" (Z. 10 lit. b) 
bzw. "Geographie (Lehramt an höhere'rA 
Schulen)" (Z. 35 lit. cl) vorgesehen, in denen 
sozialkundlidle bzw. wirtschaftskundliehe Lehr­
inlllltc nur in dem Ausmaß berüd{sichtigt wer­
den sollen, wie sie als Hiifs- und ErgKnzungs­
fäch~r für die Ausbildung von Lehrern an höhe· 

: ren Schulen aus Geschichte und Geographie er­
forderlidl sind, während die darüber hinaus­
gehenden sozial- bzw. wirtsdlaftskundlichen 
Lehrinhalte ausgeklammert werden. Als über· 
gangsregclung bis: zum Inkraf trreten der die 

Srudienridltung "SoziaI- und \,\lirtsdllftskunde 
(Lehramt an höheren Schulen)" betreffenden 
Regelungen sollen an die Stelle dieser Studien~ 
zweige die Studienzweige "Gesdlidlte und Sozial-

,kunde (Lehramt an höheren Schulen)" und 
'"Geographie und Win,dlafrskunde (Lehramt 

an höheren SdlUlen)" (§ 18 Abs. 5 sowie An· 
,lage TI zum Gcsetzentwurf) treten, in denen 
sozi:dkundlid1e bzw. wirtschaftskundliche Lchr-

inhalte in einem den derzeit geltenden Lehr­
plänen filr die höheren Schulen aus Gesdlid1te 
und Soz~alkllnde bzw. Geographie und \Vii t­
sduftskunde {!!ltsprechenclcn Ausmaß zu berü~­
sidltigcn sind. Auch diese übergal1t~sregelung 
stützt sich auf einen Vorschlag, der vom, ge­
nannten Arbeitskreis ausgearbeitet wurde. f, 
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Bis heute fehlen jedoch die angekündigten gesetzlichen Grundla­

gen, die zur Errichtung der Studienri.chtungIlSozial- und Wirt­

schaftskunde (Lehramt an höheren SChulen)" notwendig wären. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises, der die Vorschläge für die 

Gestaltung einesentsprechend~n Unterrichtsfaches an den höhe­

ren Schulen bzw. für die Gestaltung der Studienrichtung der 

Lehramtsstudien ausgearbeitet hat, wurden bis heute ebenfalls 

nicht über den Fortgang der legistischen Arbeiten in Kenntnis 

g~setzt. 

Auf die Bedeutung der inner~n Schulreform wurde in letzter 

Zei t von sei ten des Unterrichtsministeriums,im nahmen der Schul­

reformkommission und ~uf parteipoli.tisc~er Eb~ne mehrfach ~in~ 

gewiesen. Die innere Schulreform bezieht sich untar anderem auf 

die Erstellung neuer Bildungsziele und Ausarbeitung neu~r Lehr­

pläne. In beiden Fällen sind die Hochschulen mithetroffen. Sie 

müssen ihre Studienpläne und insbesondere die verschiedenen 

Lehramtsstudien auf die aus der inneren Schulreform resultieren­

d~n Konsequenzen abstimmen. Eine Koordination zwischen Wissen­

schaftsministerium und Unterrichtsministerium erweist sich schon 

aus diesem Grund für unerläßlich~ Die Zusammenarbeit der beiden 

Ministerien entspricht demnabh der theoretischen Forderung nach 

Einheit des Bildungssystems von den vorschulischen Einrichtungen 
., , 

bis zum postsekundären Studium. 

Die Ve~zögerung der gesetzlichen Regelung einer Studienrichtung 

"Soz ial- und W'irtschaftskundeliund der mangelnde Fortschritt, 

den die inneie Schulreform in allen übrigen Bereichen macht, 

läßt befUrc~ten, daß di~ Z~s~mmenar~eit zwis~hen Unterrichts­

ministerium und Wissenschaftsministerium nicht die notwendige 

Qu~lität aufweist. 

Die unterzeichheten Abgeordneten stellen daher folgende 

A n fra g e : 

1) Haben zwischen Ihrem Ministerium und dem Bundesministerium 
für Unterricht bereits Kontakte und Gespräche stattgefunden, 
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die der vernünftigen Vorbereitung und Durchführung der in­
neren Schulreform dienen" sollen? 

2) Zu welchen Ergebnissen führten die bisherigen Gespräche? 

3) Wann ist mit einer Regierungsvorlage zur Errichtung der 
Studienrichtung "Sozial- und Wirtschaftskunde (L~hramt 
an höheren Schulen)" zu rechnen? 

4) Wie weit sind bisher die 
welche E17€bniSSe liegen 

I' / ,I i , 

Vorarbeiten dazu gediehen urid 
bereits vor? 

,. 
\ 
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